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Krisenbekdmpfung und
Arbeitsbeschaffung.

Das Eidgendssische Volkswirischaftsdepartement
hatte die Herren Oberst Rothplets und Nationalrat
Grimm mit der Ausarbeitung eines Gutachtens iiber
Krisenbekampfung und Arbeitsbeschaffung beauftragt,
das als 130 Seiten starke Broschiire dieser Tage den
Mitgliedern der eidgendssischen Rate zugegangen
ist. Wir verdffentlichen nachstehend die sehr interes-
santen Schlukfolgerungen des Gutachtens:

Erwdgungen.

1. Die gegenwartige Weltwirtschaftskrise tragt
keinen voriibergehenden Charakier. Sie bildet einen
Dauerzustand. Die Krise ist aus dem in den Geseken
der wirschaftlichen Entwicklung begriindeten Mik-
verhilinis zwischen der Gréke des Produktionsappa-
rates und der Aufnahmefdhigkeit der Mérkte her-
vorgegangen. Die besondere Struktur der schwei-
zerischen Wirtschaft, die Unversehrtheit der Landes-
wahrung, die hohe Kautkraft des Schweizer Frankens,
der im Vergleich zu anderen Krisenlandern niedere
Zinsfuk und die sinkenden Rohstoffpreise, vermoch-
ten den Eintritt der Dauerkrise in der Schweiz zu
verzdgern.

2. Die Krise in der Schweiz ist allgemein und
umfaht nahezu alle Wirtschaftszweige. Die Verschlech-
terung der Exportméglichkeiten, die Mechanisierung
und Vermehrung der landwirtschaftlichen Produktion
im Weltmahstab und die eigene gesteigerte Produk-
tivitat haben die Landwirtschaft zuerst den Riickwir-
kungen der Weltwirtschaftskrise ausgesetst. Die indu-
strielle Krise erfahte zundchst die Konsumgiiterindu-
strien. Gesteigertes Warenangebot auf dem Weltmarkt,
Verarmung der Bevélkerung und sinkende Kaufkraft
in den ausldndischen Absakgebieten sind hier die
Ursachen. Am widerstandsfahigsten erwies sich die
Produktionsmittelindustrie. Mit der Erneuerung ver-
alteter oder im Weltkrieg zerstdrter technischer An-
lagen, mit der Entwicklung eigener nationaler Indu-
strien in den friheren Absakgebieten, mit dem Zer-
fall der ausldndischen Wahrungen und der Verbilli-
gung der Produkfionsbedingungen in den Konkur-
renzlandern schrumpfte die Grundlage der schwei-
zerischen Produktionsmittelindustrie zusammen™ und
fihrte zu einem nie erlebten Tiefpunkt des Exportes.
Im Zusammenhang mit dieser Krisenentwicklung sind
die andern Wirischaftsgebiete immer krisenempfind-
licher geworden. Handel und Gewerbe leiden. Trans-
portanstalten und der Fremdenverkehr verzeichnen
empfindliche Ausfalle. Vereinzelt macht sich auf dem
Gebiet des Kreditwesens eine Vertrauenskrise geltend.

3. Das hervorstechendste Merkmal der Wirtschafts-
krise ist die steigende Arbeitslosigkeit. Die Winter-
arbeitslosigkeit wird mit 100,000, die Sommerarbeits-
losigkeit mit 50,000 Stellensuchenden ausgewiesen.
Es ist mit 50,000 Jahresarbeitslosen zu rechnen. Ende
1933 standen 36% aller Arbeitslosen im Alter bis
zu 29 Jahren, weitere 55% im Alter zwischen 30 und
59 Jahren. Den grohten Anteil an der Arbeitslosig-
keit weisen die Industrien und das Baugewerbe auf.
In der Uhrenindustrie ist die Sommerarbeitslosigkeit
gegeniiber den Winterzahlen fast unveranderf. In
der Metall- und Maschinenindustrie ist die Sommer-
arbeitslosigkeit stark gestiegen. Eine dhnliche Entwick-
lung nimmt das Baugewerbe. Ein besonderes Pro-
blem bildet die Arbeitslcsigkeit in den sogenannten

intellektuellen Berufen. Wahrend die Bevolkerungs-
zunahme in den lekten 20 Jahren 8,3% betrug, ist
die Zahl der Schweizer Studierenden an unsern Hoch-
schulen um 48,3% gestiegen. Dem schweizerischen
Wissenschafter, Ingenieur, Architekten und Techniker
und auch den Handelsbeflissenen ist heute das Aus-
land als Arbeitsgebiet so gut wie verschlossen. Die
Zahl der Riickwanderer ist groher als die Zahl der
Auswanderer. Der einheimische Arbeitsmarkt vermag
bei der gegenwartigen Krisenlage nur einem Teil der
Akademiker Beschaftigungsmdglichkeit zu bieten.

4. Soweit die schweizerische Wirlschaftskrise als
internationale Teilerscheinung aufzufassen ist, gibt es
keine selbstandige schweizerische Lésungsmoglichkeit.
Die Schweiz kann die Krise und ihre Folgen nur im
Rahmen der eigenen beschrankten Méglichkeiten be-
einflussen. Die Struktur der schweizerischen Wirlschaft
und ihre Abhangigkeit vom Weltmarkt seken diesen
Maglichkeiten objektive Schranken. Die Schweiz ist
ein durchindustrialisiertes Land. Einzelne Industrien
werden sich mit einer dauernden Einschrankung ihres
Produktionsumfanges vertraut zu machen haben. Die
Schaffung neuer Indusirien zum Ersaty von bisher
aus dem Ausland bezogener Ware ist beschrankt.
Ohne eine bestimmte Grékenordnung des Absafses
ist eine fabrikmahige Herstellung von Waren nicht
rationell und fihrt zu untragbaren Produktionskosten.
Die Schweiz darf sich nicht durch das Schlagwort der
Autarkie irreleiten lassen. Je mehr sich die Schweiz
gegen das Ausland abschliekt, um so weniger wird
das Ausland geneigt sein, von ihr Exportglter zu
beziehen. Die Schweiz kann aber ohne den Export
von industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen
auf die Dauer nicht leben. Krisenmahnahmen diirfen
nicht einseitig vom Standpunki einer einzelnen Wirt-
schaftsgruppe bestimmt werden. Sie sind stets in ihren
Auswirkungen auf die andern Wirischaftszweige und
auf die Gesamtheit der Volkswirtschaft zu priifen.
Die Arbeitsbeschaffung durch die Entwicklung des
Eisenbahnnefies wird sich auf die Erneuerung be-
stehender Anlagen und ihre im Interesse der Ab-
wicklung und Sicherheit des Betriebes gelegene Ver-
besserung zu beschrdnken haben. Die Anlegung von
neuen Durchgangsstrahen wiirde es dem Touristen
erlauben, das Land in kurzer Frist zu durchfahren,
ohne die Wirtschaft zu befruchten. In Betracht kommt
der Ausbau des bestehenden Strakennehes und die
technisch richtige Instandstellung der Alpeniibergange.
Die Schaffung neuer Arbeitsgelegenheiten in der
Landwirtschaft findet ihre Grenzen in der Tatsache
einer gesteigerten Produktivitat bei gleichzeitig star-
kem Sinken des Exportes. Im Baugewerbe droht ein
Uberangebot von Wohnungen. Diese drohende Bau-
krise kann nur durch den Ersaty von Altwohnungen,
nicht durch die Vermehrung des Wohnungsange-
botes gemildert werden. Die bisherigen Malnahmen
zur Krisenbekdampfung wuchsen aus der Krisenent-
wicklung selbst hervor. Sie mukten notwendig den
Charakter von Improvisationen haben. Die Mafnah-
men gingen ferner von der Uberlegung aus, als ob
auch die gegenwartige Krise eine voriibergehende
Erscheinung darstelle, und sind darum meistens be-
fristet. Die heutige Krisenlage erheischt Maknahmen
auf langere Sicht. l|hr Ziel muk die dauernde Ver-
mehrung der Arbeitsgelegenheiten sein. Dazu ist
ihre Systematisierung und Planmakigkeit erforderlich.
Die Mittel bestehen in der Férderung des Exportes,
in der Auswertung der im Lande noch vorhandenen
Arbeitsgelegenheiten und in ihrer voriibergehenden
Vermehrung durch Notstandsarbeiten. Nur soweit
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diese Mahnahmen zur Krisenbekdmpfung und zur
Beseitigung der Arbeitslosigkeit nicht ausreichen, sind
Unterstitjungs- und Hilfsaktionen durchzufiihren. Or-
ganisatorisch ist eine méoglichst weitgehende Zusam-
menfassung der Krisenmahnahmen, eingeschlossen
die Unterstitlungs- und Hilfsaktionen, anzustreben.
Systematik und Konzentration dréngen sich auch in
finanzieller Beziehung auf, um mit den aufgewen-
deten Mitteln den gréhtméglichsten Nukeffekt zu er-
zielen. Von diesen Tatsachen, Feststellungen und
Erwdgungen ausgehend, haben die Experten folgen-
des Arbeitsbeschaffungsprogramm aufgestellt.

A. Férderung des Exportes.

Zusammenfassung der Konsum- und Kaufkraft des
Landes.

Verallgemeinerung des Kompensationsverkehrs
durch straffe, zentralisierte Leitung, Uberwachung und
Kontingentierung der Einfuhr, sei es durch den Staat
direkt oder durch unter seiner Kontrolle tatige Wirt-
schaftsverbdnde und Genossenschaften.

Entwicklung des Clearingverkehrs.

Staatliche Regulierung des Kapitalmarktes und
Kontrolle des Kapitalexportes zugunsten der Arbeits-
beschaffung. _

Ausbau der produktiven Arbeitslosenfiirsorge.

Ausbau der staatlichen Risikogarantie.

Ausrichtung von Exportpramien.

Wirtschaftsattachés bei den diplomatischen Ver-
iretungen der Schweiz im Auslande.

Wiederaufnahme der Handelsbeziehungen mit
Rukland im Interesse des landwirtschaftlichen und
industriellen Exportes.

Studium der Verwendung der Ubermilch zu re-
duzierten Preisen fiir die Herstellung konkurrenz-
fahiger Kondensmilch im Inland, unter Aufrechter-
haltung der Konsummilchkreise. )

Bemerkung: Das erste Ziel der Maknahmen zur
Exportférderung muk eine Steigerung des Export-
wertes von 100 Mill. Fr. pro Jahr sein. Wird dieses
Ziel erreicht, kann bei einem mittleren Jahresver-
dienst von 3500 Fr. fiir etwa 14,000 Personen Ar-
beitsgelegenheit beschafft werden. :

B. Arbeitsbeschaffung im Inland.

Aufrechterhaltung der bisherigen Auftrige des
Bundes an Gewerbe, Industrie und Handel. Der
Aufwand betragt 1933 rund 173 Mill. Fr.

Diese Auftrage bieten fiir 24,700 Personen Ar-
beitsgelegenheit.

Die Militarverwaltung sieht an aukerordent-
lichen Aufwendungen und Aufiragen fiir 1934 39,1
Mill. Fr. vor.

Mit dieser Summe kann fiir rund 5550 Personen
neue Arbeitsgelegenheit beschafft werden. .

Bei den Bundesbahnen koénnen auf eine
Dauer von sechs Jahren dringliche, aber zeitlich ver-
schiebbare Arbeiten und Auftrage im mittleren Jahres-
wert von rund 26,3 Mill. Fr. ausgefiihrt werden.

Mit dieser Summe kann fur rund 3750 Personen
neue Arbeitsgelegenheit beschafft werden.

Telegraphen- und Telephonverwaltung
sind in der Lage, "im laufenden Jahr fiir 3,310 Mill. Fr.
aukerordentliche Arbeiten aufzufiihren.

Mit dieser Summe ‘kann fiir rund 470 Personen
neue Arbeitsgelegenheit beschafft werden. _

Durch Errichtung einer ersten Serie von Silos
kann die Getreideverwaltung fir 2,5 Mill. Fr. Auf-
trdge an die Industrie und an das Baugewerbe er-

teilen.

Mit dieser Summe kann fiir etwa 700 Personen
wahrend der Dauer etwa eines Jahres neue Arbeits-
gelegenheit beschafft- werden. '

Fir den Ersaty an Altwohnungen ist auf die
Dauer von drei Jahren als totaler Bauaufwand ein
Betrag von 100 Mill. Fr. in Aussicht zu nehmen. Der
Bund gewéhrt hieran 20 % oder rund 6,7 Mill. Fr.
im Jahr.

Mit dieser Summe kann fiir etwa 670 Bauarbeiter
neue Arbeitsgelegenheit beschafft werden.

Fir die Subventionierung von Notstandsar-
beiten ist ein jahrlicher Kredit von 10 Mill. Fr. in
Aussicht zu nehmen. Diese Subvention wird zuséklich
zu den ordentlichen, aus den laufenden Mitteln zu
bestreitenden Subventionen gewahrt. )

Mit der durch diese Subvention ausgelSsten Bau-
summe kann wahrend 250 Tagen fir etwa 20,100
Personen neue Arbeitsgelegenheit beschafft werden.

Bemerkung: Bei Durchfiihrung dieses Programms
kann fir rund 37,000 Arbeitslose Beschftigung ge-
funden werden. Die Maknahmen fiir die Exportfér-
derung werden sich erst allméhlich auswnrklen. Qe-
lingt es damit, den Exportwert um 100 Mill. Fr. im
Jahr zu steigern, kann fir rund 51,500 Arbeitslose
Beschaftigung bereitgestellt werden. Dadurch ver-
schwindet zahlenmakig, unter der Vorausselung, dafs
keine weitere Verscharfung der KﬂS? eintritt, d!e
Jahresarbeitslosigkeit und es bleibt &hnlich wie in
friiheren Jahren, nur die Saisonarbeﬁslos:gkexf. Der
moralische Gewinn rechtfertigt den finanziellen Auf-
wand.

Die Einfiihrung neuer Industrien ist zu fordern.
Diese Bestrebungen sind organisatorisch zusammen-
zufassen, um ungesunde Konkurrenzierung zu ver-
meiden. , . :

~ Als Notstandsbeschaftigung fir die Arbeitslosen
der kaufménnischen, der freien und gelehrfen l}e-
rufe sind in den offentlichen Verwaltungen zusafs-
liche Registratur- und Archivarbeiten anzuordnen, die
sich befrieblich rechtfertigen und bezahlt machen.

C. Grundsake fiir die Subvgniicnierung
von Notstandsarbeiten.

Die Notstandsarbeiten miissen voIkswnrtschafiIthqn
Wert haben. Zu bevorzugen sind Arbeiten, die in
naher Zeit eine Rendite abwerfen. ' ~

Die Notstandsarbeiten sollen den Arbeitslosen
woméglich berufliche Beschaftigung bieten.

Als Notstandsarbeiten sind nur Projekte zu  sub-
ventionieren, die auferhalb der normalen Budgets
der Kantone und Gemeinden durchgefiihrt werden,
Eine Kirzung dieser Budgets darf mit Riicksicht auf
die Notstandsarbeiten nicht erfolgen.

Notstandsarbeiten, die eine Vermehrung der land-
wirtschaftlichen Produktivitat in erheblichem Umfange
bewirken und dadurch bei der heutigen .}(rlsenlqge
das Arbeitseinkommen des Bauern schmalern, sind
nicht zu subventionieren. :

D: Arbeitsbeschaffung fiir technische Berufe.

" Durch die Férderung des Exportes wird ein Teil
der Arbeitslosen aus den technischen Berufen wieder
Beschiftigung finden. Neben der Arbelisbesdjaffung
handelt es sich um die Erhaltung und Weiterent-
wicklung des technischen Apparates. Ohne die Wah-
rung der bisherigen tfechnischen Uberlegenheit ver-
kimmert die Exportindustrie. In Verbindung mit der
Eidgenéssischen Technischen Hochschule, der Bundes-
verwaltung und_der Industrie sind Studien fiir die
Errichtung von Forschungsstellen und Versuchsabtei-
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lungen in einzelnen Werken durchzufiihren, um mit
finanzieller Hilfe des Bundes den Forschungsgeist zu
betdtigen und die Technik der Schweiz zu ent-
wickeln.

E. Administrative Maknahmen.

Es ist durch einen Versicherungsfachmann zu prii-
fen, welche finanzielle Auswirkungen die Herabsek-
ung des pensionsfahigen Alfers auf 60 Jahre fiir die
Pensionskassen haben. Die Tendenz zur Ersetung
ilterer Arbeitskrafte und Funktiondre durch arbeits-
lose Jungarbeiter ist unter der Voraussetjung zu fér-
dern, dak fiir die ausscheidenden ilteren Arbeits-
krafte auskdmmlich gesorgt wird. Wo die Pensions-
kassen den Charakier einer Invalidenversicherung
haben, ist zu priifen, ob nicht eine Altersgrenze
festzulegen sei, die den Anspruch auf Pensionierung
auch ohne den Zustand der Invaliditat gibt.

Die Heraufsekung des schulpflichtigen Alters
und die Erhdhung der Zulassigkeitsgrenze fiir die
Kinderarbeit in den Fabriken vermag die Arbeits-
losigkeit nicht wesentlich zu beeinflussen. Eine Be-
grenzung der Kinderarbeit ist aus sittlichen und mo-
ralischen Griinden zu prifen.

Uber das Doppelverdienertum sind Erhebungen
durchzufiihren. Allfillige Maknahmen richten sich nach
dem Ergebnis der Erhebung.

Der Ersaly auslandischer durch schweizerische Ar-
beitskrafte ist weiterhin in Zusammenarbeit von Ar-
beitsamt, Arbeitsnachweis und Fremdenpolizei anzu-
streben. Eine vollstindige Verdrangung der Aus-
lander hat im Interesse der Beschaftigungsméglich-
keit von Schweizern im Auslande zu unferbleiben.

Die Bauwirtschafiliche Zentralstelle hat weiterhin
mit allem Nachdruck auf eine der Arbeitsmarkilage
zeillich angepahte Verteilung der offentlichen und
privaten Bauarbeiten hinzuwirken.

Arbeitsdienst und Arbeitslager kommen weniger
der Bekampfung der Arbeitslosigkeit wegen, als aus
erzieherischen Griinden in Frage. Sie werden iiber-
flussig, wenn es durch die Verwirklichung dieses
Programms gelingt, die Arbeitslosigkeit in der Haupt-
sache zu beheben. ’

Verweigerung des Antritts einer angemessenen
wenn auch auferberuflichen Stelle ist mit dem Ent-
zug der Unferstiifsung zu ahnden.

Der Arbeitsnachweis ist organisatorisch auf die
Crundlage der Jahre 1918 bis 1924 zu stellen.

Eine sachliche oder finanzielle Notwendigkeit zu
einer Anderung der Grundlagen der Arbeitslosen-
versicherung besteht nicht. Die Ersefsung der privaten
einseitigen Kassen durch offentliche oder paritatische
Kassen wiirde einen einfacheren und billigeren Ap-
parat durch eine teurere Uberorganisation verdrangen.

Es ist ein Verbot der kautweisen Ubertragung von
Einfuhrkontingenten und der Ausnufsung der Einfuhr-
kontingente zur kiinstlichen Verteuerung der Waren-
preise zu erlassen.

F. Methoden der Hilfsaktionen.

Die Hilfs- und Unferstiisungsaktionen sind auf der
Grundlage der Bediirftigkeit und des Notstandes auf-
zubauen. Unterstiitungen sollen nicht im Verhélinis
zu der abgelieferten Mengeneinheit ausgerichtet wer-
den. Sie sollen den Charakter einer Hilfe, nicht einer
Produktionspramie tragen.

GC. Zentralisation der Krisenmahnahmen.

Alle Krisenmahnahmen sind einer einheitlichen,
obersten Leitung zu unterstellen: Beobachtung des

Krisenverlaufs in der ganzen Wirtschaft, Arbeitsbe-
schaffung im In- und Ausland, Versicherungs-, Fuir-
sorge- und Hilfsmaknahmen aller Art.

Diese Stelle ist das Volkswirtschaftsdepartement.

Die Zentralstelle gibt periodisch eine Zusammen-
stellung der getroffenen Mahnahmen, der finanziellen
Aufwendungen und ihrer Resultate. Sie stellt fiir be-
simmte Zeitabschnitte ein Gesamtprogramm der
Krisenbekampfung auf und ermittelt die Groke des
Finanzbedarfs.

Diese Zentralisation hat die Schaffung eines Eid-
gendssischen Krisenfonds zur Voraussekung. Er ist
durch die Bundesversammlung mit einem Global-
kredit auszustatten. Alle aukerordentlichen Krisen-.
maknahmen werden durch diesen Fonds finanziert.

Der Zentralstelle und dem Krisenfonds ist eine
aus Wirschaftsvertretern bestehende Verwaltungs-
kommission beizugeben, Die Kommission hat feils
begutachtende, teils Beschlusseskompetenzen.

Bei der Zentralstelle laufen alle Gesuche um
auherordentliche Krisenmahnahmen zusammen. Sie
Uberweist sie den zustdndigen Fachstellen, behandelt
und entscheidet kleinere Geschéfte selbstandig, un-
terbreitet grokere Maknahmen der Verwaltungskom-
mission. Diese entscheidet im Rahmen ihrer Kompe-
tenz und unterbreitet alle grundsétlichen Fragen
und die ihre Kompetenzgrenzen - iiberschreitenden
Geschafte dem Volkswirtschaftsdepartement, bei Mak-
nahmen von weittragender Bedeutung dem Bundes-
rat zum Entscheid.

Zentralstelle und Verwaltungskommission erstatten
zuhanden des Bundesrates und der Bundesversamm-
lung halbjahrlich Bericht.

Die Systematisierung und Planmahigkeit durch die
vorgeschlagene Organisation wird sich auf die Krisen-
mahnahmen der Kantone und Gemeinden giinstig
auswirken.

H. Finanzierung der Krisenmahknahmen.

Dem Amt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit
stehen auf Anfang 1934 insgesamt etwa 47,000,000 Fr.
fur die Krisen- und Arbeitslosigkeitsbekampfung zur

Verfigung. Weitere 10 Millionen kommen fiir die

staatliche Risikogarantie hinzu. Auch die Abfeilung
fir Landwirtschaft hat noch nicht verwendete Kredit-
restanzen. Die Kredite fir die aukerordentlichen
Aufwendungen der Militdrverwaltung sind bewilligt.
Insgesamt stehen etwa 116 Mill. Fr. zur Verfiigung.

Die im Arbeitsbeschaffungsprogramm vorgesehe-
nen neuen Aufwendungen und Notstandsarbeiten,
mit denen fir etwa 37,000 Arbeitslose Beschaftigung
bereitgestellt werden kann, verursachen einen Kosten-
aufwand von rund 39 Mill. Fr. im Jahr.

Dieser Aufwand reduziert sich in der Praxis er-
heblich. Bundesbahnen, Telegraphen- und Telephon-
verwaltung und Getreideverwaltung haben nur An-
spruch auf Vergiitung des infolge der vorgeschobenen
Kapitalinvestition erwachsenden Mehrzinses. Diese
Zuschiisse diirften etwa 6 Mill. Fr. betragen. Die
6,7 Mill. Fr. fir das Baugewerbe und die 10 Mill. Fr.
fir Notstandsarbeiten entlasten die Arbeitslosenver-
sicherung.

Die Durchfiilhrung des vorgeschlagenen Arbeits-
programms ermdglicht eine Entlastung der Arbeits-
losenversicherung und der Krisenunterstiitung durch
die Arbeitsbeschaffung im Inland von rund 24 Mill. Fr.
fir Bund, Kantone und Gemeinden. Der Bund ist
mit der Halfte an diesen Ersparnissen beteiligt. Die
Vermehrung der Reinausgaben des Bundes durch
die Verwirklichung des Arbeitsbeschaffunsprogramms
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dirfte sich schakungsweise auf etwa 10—12 Mill. Fr.
belaufen.

Zu den Mahknahmen fir die Bekdmpfung der
Arbeitslosigkeit kommen andere Hilfsaktionen. Die
Landwirtschaft ist im bisherigen Umfange zu unter-
stiken. Die Entschuldungsaktion erfordert weitere
Mittel, die noch nicht festgelegt sind.

Um die Krisenbekdmpfung in allen ihren Zwei-
gen zu finanzieren, ist der Krisenfonds mit einem
Kredit von 500 Mill. Fr. auszuriisten. Die Inanspruch-
nahme der Mittel erfolgt nach Mahkgabe des Be-
dirfnisses.

Die fir die Krisenmahnahmen anfangs 1934 im
Betrag von 116 Mill. Fr. schon zur Verfiigung ste-
henden Mittel sind auf den Fonds zu ubertragen.
Soweit sie zur Deckung der Ausgaben nicht aus-
reichen, sind die Anwendungen auf dem Wege des
Bankkrediles, der Aufnahme von Anleihen, der Aus-
gabe von Prémiencbligationen des Bundes oder
durch die Errichtung einer Staatslotterie zu decken.

J. Krisenartikel der Verfassun.g.

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen fiir die
bisherigen Krisenmahnahmen sind umstritten. Die
kinftigen Mahnahmen lassen sich auf lange Sicht
nicht bestimmen. Es ist zweckmahig, eine einwand-
freie verfassungsmékige Grundlage durch einen
Rahmenartikel zu schaffen. Die Ausfihrungsvorschrif-
ten bleiben der Beschlukfassung der Bundesversamm-
lung vorbehalten, die Ausfihrung dem Bundesrat,
unter Kontrolle der Bundesversammlung.

Der Verfassungsartikel ist dem Volke zur Annahme
oder Verwerfung zu unferbreiten.

Bauchronik.

Die Bautitigkeit in den grofjeren Stidten im
Mai 1934. (Vom Bundesamt fiir Industrie, Gewerbe
und Arbeit.) Im Mai 1934 sind in den 28 durch die
Monatsstatistik liber die Bautatigkeit erfaften Stadten
199 Gebaude mit insgesamt 1009 Wohnungen fertig-
erstellt worden, gegentiber 178 Gebauden mit 793
Wohnungen im gleichen Monat des Vorjahres. Bau-
bewilligungen wurden im Mai 1934 im Total dieser
28 Stadte fir insgesamt 309 Gebaude mit Wohnun-
gen erteilt, gegenliber 280 im gleichen Monat des
Vorjahres; die Zahl der in diesen Gebauden vor-
gesehenen Wohnungen betrdgt 841, gegeniiber 1189
im Mai 1933.

In den Monaten Januar—Mai 1934 wurden im
Total der 28 Stadte insgesamt 4221 Wohnungen fertig-
erstellt, gegeniiber 3143 in der gleichen Periode des
Vorjahres. Baubewilligt wurden in den Monaten Ja-
nuar—Mai 1934 4313 Wohnungen, gegeniiber 5323
im gleichen Zeitraum des Jahres 1933.

Baupolizeiliche Bewilligungen der Stadt
Ziirich wurden am 22. Juni fir folgende Bau-
projekte, teilweise unter Bedingungen, erteilt:

Ohne Bedingungen:

1. Kathol. Kirchenbauverein Ziirich-Wollishofen, Um-
bau Albisstrake 43, Z. 2;

2. G. Leutwyler, Vergrohkerung einer Dachlukarne,
Volkmarsirafge 7, L. 6;

3. Gemeinnijfgige Baugenossenschaft Zirich 7 und
8, Terrassenanbau Drusbergstrahe 12, Z. 7;

4, %3 1Cgu’r, Umbau im 1. Stock Wunderlistrahe 33,

5.

14.
15.

16.
. O. Ruff, Umbau Bleicherweg 25, Z. 2;
18.

19.

20.
21,

22,

23.
. F. Wielander's Erben, Umbau im Hintergebaude

25.
26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.

34,
. E. Egli, Beibehzltung der Wohnungen im Unter-

Allgemeine Baugenossenschaft Ziirich, Einfamilien-
hauser Jasminweg 4/14, Abanderungspléne, Z.11;
mit Bedingungen:

A.-G. Urban Zirich, Ausgestaltung der Brand-

mauern, Theaterstrake 18, teilweise Verweigerung,
Z.1;

Baugesellschaft Wettingerwies, Auskragung der
Schaufensterrahmen tiber die Baulinie Zeltweg 6,

Z.1; .
Eberle-Hauser A.-G., Umbau Bahnhofstrake 90,

Z.1;
Wwe. J. Halbheer-Speck, Werkstatt Promenaden-
gasse 8, Z. 1;

. A. & E. Keller, Umbau St. Petersirale 16 (abge-

dndertes Projekt) und Abweisung eines Wieder-
erwagungsgesuches, Z.

1;
. M. Sartori, Kiosk Siampfenbachsfraf;e 3/Neumdihle-

quai, Verlangerung der Bewilligung, Z. 1;
Schweiz. Genossenschaftsbank, Dachstockaufbau
Loéwenstrake 49, Z. 1;

. Schweiz. Liegenschaftengenossenschaft, An-, Auf-

und Umbau Bahnhofbriicke 1, teilweise Verwei-
gerung, Z. 1;

Stadt Zirich, Velostand bei Malergasse 2, Z.1;
Genossenschaft Bachstrafse 10, Vordach (iber Ben-
zintankanlage Bachstrake 16/Mythenquai 353, Z.2;
Henauer & Witschi, Umbau Seestrale 538, Z. 2;

Seeklub Ziirich, Auf- und Umbau des Boots- und
Klubhauses Mythenquai 75, Z. 2;
Genossenschaft Bubenbergstralie, Doppelmehr-
familienhaus mit Autoremise und Wagenwasch-
rZaum Giekhiibelstrake 47, teilweise Verweigerung,
. 3;
H. Ruckstuhl, Umbau Wesistrafie 152, Z. 3;
Baugenossenschaft Herdern, Doppelmehrfamilien-
gaus Herdernstrake 70 (abgeéndertes Projekt),
.4
Baugesellschaft Norahof, ein dreifaches und drei
Doppelmehrfamilienhiuser Norastrafie 6, 8/Bade-
nerstrafie 396, 398 (abgeanderfes Projeki), teil-
weise Verweigerung, Z. 4;
A. Suter, Balkonanbauten Lagersirafie 93, Z. 4;

Anwandstrake 64, Z. 4;

Bapfistengemeinde Ziirich, Um-, An- und Dach-
autbau Steinwiesstrake 34, Z.7;
Baugenossenschaft Restelberg, Doppelmehrfami-
lienhaus mit Autoremisen und Einfriedung Had-
laubstrale 14/Im Schilf, Z. 7; .

H. Koella, Einfamilienhaus mit Autoremise und
Einfriedung Susenbergstraflie 157, teilweise Ver-
weigerung, Z.7; .

E. Scharpf-Fierz, Umbau im Erdgeschofs Klosbach-
strake 10, Z. 7; .

R. Bigler, Umbau Seefeldstrake 7 (abgedndertes
Projekt), Z. 8; .
Immobiliengenossenschaft Seequai, Umbau See-
hofstrafie 3/Dufourstrake 4, Z. 8i
Baugenossenschaft Sonnmatt, zwei Doppelmehr-
familienhiuser Feldblumenstrafie 91/Zielackersir.
29, teilweise Verweigerung, L.9;

Stadt Ziirich, zwei Lagerschuppen und acht offene
Materialboxen hinter Dachslernstrale 6, Z. 9;
H. Beglinger, Mehrfamilienhaus mit Einfriedung
Ackersteinstrae 164 /Baulistrale, Abanderungs-
plane, Z. 10;

H. Bickel, Umbau Regensdorferstrafe 32, Z. 10;

geschofs und Dachstock Rotbuchstrale 22, Z. 10;



	Krisenbekämpfung und Arbeitsbeschaffung

